
Deutsche Junioren-Meisterschaften 2010 
 

Ausschreibung 

 
Wo: Jugendherberge Wetzlar 

Richard-Schirrmann Str. 3, 35578 Wetzlar 

Wann: Samstag, den 19. Juni 2010 um 13.00 Uhr, Sieger-Ehrung am 
Sonntag, den 20. Juni 2010 ca. um 15.00 Uhr. 

Kostenbeitrag: Ein Kosten-Beitrag von 10 Euro wird erhoben. 
Teilnahmevoraussetzung: Teilnahmeberechtigt für die Junioren Meisterschaft sind 

Personen, die am oder nach dem 01.01.83 geboren sind. 
Meldung: Meldeschluss ist der 1.5.2010.  

Spätere Meldungen sind auch möglich, jedoch besteht kein 
Anspruch mehr auf eine freie Übernachtung.  
an: Hartmut Kondoch, Schleusenstrasse 16, 60327 Frankfurt  
(E-Mail: DJM@HK-Bridge.de). 

Benötigt wird für beide Spieler der Verein der DBV-
Mitgliedschaft, die Geburtsdaten und auch für beide die 
komplette Anschrift.  
Mit der Meldung erklären sich die Teilnehmer mit der 
Hausordnung der JH in Hessen einverstanden (insbesondere 
Raucher – und Alkoholregelung. Ein Verzehr von selbst 
mitgebrachten Speisen und Getränken ist verboten und wird 
entsprechend geahndet. 

Kurzfristige Absagen: Absagen bis Freitag, den 18. Juni sind an Hartmut Kondoch zu 
richten (Tel. 069 – 24248588 oder per email an DJM@HK-
Bridge.de). Am Samstag, den 19.06.10 nur noch unter 0163 / 
2424 858 

Turnierleitung: Kurt Lang und Thomas Riese 
System-Kategorie: Das Turnier wird nach Systemkategorie B gemäß Anhang B TO 

2008 ausgetragen. 
Konventionskarten: Jedes Paar hat dem Gegner unaufgefordert zwei vollständig 

ausgefüllte Konventionskarten gem. Anhang C TO vorzulegen. 
Austragungsmodus: Es wird ohne Klasseneinteilung gespielt. Der genaue Modus 

wird in Abhängigkeit der Teilnehmerzahl festgelegt.  
Protestgebühr: Die Protestgebühr beträgt   20,00.  

Raucherregelung: Gemäß § 10 TO 2000 besteht im Haus  während der gesamten 
Veranstaltung Rauchverbot. Ebenso ist der Konsum 
alkoholischer Getränke während der Veranstaltung verboten.  

Unterkunft: Für alle “auswärtigen” Teilnehmer wird kostenlos eine 
Übernachtungsmöglichkeit von Samstag auf Sonntag 
bereitgestellt. Bei der Anmeldung ist anzugeben, ob eine solche 
benötigt wird. Wenn eine Übernachtung von Freitag auf Samstag 
wegen einer weiten Anreise erforderlich ist, kann diese 
voraussichtlich auch gestellt werden; hierauf ist bei der 
Anmeldung gesondert hinzuweisen.  
Nach dem 1. Mai besteht kein Anspruch mehr auf diese 
Unterkunft – die nur noch bei vorhandenen Plätzen gestellt 
wird. 

 


